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Militarische Grundbegriffe

Die Geiselnahme und Geiseltétung

Der Fall "des deutschen Weihbischofs
Matthias Defregger, von dem durch den
«Spiegel» bekannt wurde, dass er wah-
rend des Krieges in Italien am 7. Juni 1944
als Hauptmann des deutschen Heeres den
Befehl seines Divisionskommandanten wei-
tergegeben habe, in dem italienischen
Abruzzendorf Filetto die 17 maénnlichen
Einwohner angeblich als Geiseln zu er-
schiessen und die Hauser zu verbrennen,
lenkt den Blick auf die Kriegsmassnahme
der Geiselnahme. Ohne hier zum Fall
Defregger Stellung zu nehmen — er ist
militarisch, menschlich, rechtlich und kirch-
lich viel zu komplex, um im Rahmen die-
ser Betrachtung einigermassen abschlies-
send behandelt werden zu kénnen —, sol-
len im folgenden lediglich Begriff, Bedeu-
tung und Rechtsnatur des Geiselnehmens
dargelegt werden.

Die Geiselnahme ist ein uraltes Institut
des Kriegsgebrauchs. Ihr Sinn liegt darin,
befiirchtete Verletzungen des Vélkerrechts
dadurch vorbeugend zu verhindern, dass
bestimmte Angehérige jener Macht, von
welcher die Rechtsverletzung erwartet
wird, von vornherein fiir den Schaden
haftbar erklart werden, unabhdngig davon,
ob sie ihn selbst begehen oder sonstwie
damit im Zusammenhang stehen. Bei die-
sen Angehdérigen der feindlichen Macht
handelt es sich in der Regel um promi-
nente Personlichkeiten — sogenannte
Notabeln —, deren Ansehen und Gewicht
dazu beitragen sollen, die befiirchteten
Handlungen zu verhindern.

Das klassische Kriegsrecht unterscheidet
zwei Formen von Geiseln:

1. Sogenannte «Gefahrengeiseln», die als
Sicherungsmittel gegen Angriffe auf eine
Okkupationsarmee beniitzt werden. Sie
werden gezwungen, sich gemeinsam mit
den Besetzungstruppen den drohenden
Gefahren auszusetzen, um auf diese Weise
Zu verhindern, dass die Gefahren realisiert
Werden. Das klassische Beispiel hierfir
besteht darin, dass die Geiseln auf den
Truppentransportzﬂgen der Besetzungs-
truppen mitzufahren haben, womit An-
Schlage und Attentate auf diese Transporte
Verhindert werden sollen. Ahnliche Bei-
Spiele lassen sich fiir alle méglichen Tatig-
keiten von Kampf- und Besetzungstruppen
denken, die sich mittels Gefahrengeiseln
feindliche Anschlage vom Halse halten
mdchten.

2. Sogenannte «Pfand»- oder «Sicher-
heitsgeiseln» (auch «Vergeltungsgeiseln»
gf-‘nannt). Diese werden regelméssig vor
€iner befiirchteten Tat festgenommen, wo-
bei der gegnerischen Bevolkerung und
ihren Widerstandsorganisationen von An-
fang an bekanntgegeben wird, dass den
Geiseln der Tod drohe, wenn feindselige
Akte ausgefiihrt werden, ohne dass es
gelinge, die Tater zu ergreifen. Mit der
Totungsdrohung gegeniiber den Geiseln
Sollen entweder die befiirchteten Aktionen
Verhindert oder es soll wenigstens erreicht
Werden, dass sich die Tater stellen.

Das im letzten Weltkrieg — mithin dem
'm Fall Defregger kritischen Jahr 1944 —
giiltige positive Vélkerrecht enthielt ex-

pressis verbis keine Bestimmungen (ber
die Geiselnahme, nicht einmal ein Verbot
der Geiseltétung. Daraus wurde — zu Un-
recht — immer wieder der Schluss abge-
leitet, das Kriegsrecht dulde diese Zwangs-
massnahme. Dass die Tétung von Geiseln
dem Volkerrecht zuwiderlauft, ergibt sich
eindeutig aus den allgemeinen kriegsrecht-
lichen Grundséatzen:

a) Aus der Eingangsformel zur Haager
Landkriegsordnung, wo ausdriicklich er-
klart wird, dass in jenen Fallen, in wel-
chen dem geschriebenen Recht keine
feste Regel entnommen werden kénne, die
«unter gesitteten Voélkern feststehenden
Brauche», die «Gesetze der Menschlich-
keit» und die «Forderungen des offent-
lichen Gewissens» massgebend seien (so-
genannte Martenssche Klausel). Die Tétung
von Geiseln, die flr eine Tat nicht ver-
antwortlich sind, widerspricht offensicht-
lich dem Sinn dieser Praambel zur Land-
kriegsordnung.

b) Nach den Vorschriften des Kriegs-
rechts darf nur der bewaffnete und den
Bestimmungen der Kriegsstandschaft un-
terstehende Feind im Kampf getdtet wer-
den, nicht die wehrlose Zivilbevélkerung.
Die Totung von unschuldigen Zivilperso-
nen ist nicht eine kriegsrechtlich ge-
schiitzte Kampfhandiung, sondern reiner
Mord.

c) Auch eine allféllige strafrechtliche Ver-
urteilung darf nicht Unschuldige treffen.
Modernes Strafrecht ist Schuldstrafrecht
und nicht, Rachejustiz. Artikel 50 der
Haager Landkriegsordnung verbietet denn
auch ausdricklich Kollektivstrafen, in wel-
chen Bevdlkerungsteile fiir Handlungen
einzelner bestraft werden, fiir die sie keine
Verantwortung trifft.

Wenn somit die Tétung von Geiseln nach
Kriegsrecht nicht zuldssig ist, kann es
logischerweise auch die blosse Geisel-
nahme nicht sein — denn ohne die
T6tungsdrohung ist auch die Geiselnahme
sinnlos. Leider hat in besonderer Weise
der Zweite Weltkrieg gezeigt, dass dieses
volkerrechtliche Verbot von den Krieg-
fuhrenden nicht respektiert wurde. Zwar
zeigen schon die Kriege von 1870/71 und

1914—18 (Belgien!), dass sich namentlich

die deutschen Okkupanten haufig nicht an

- dieses Verbot gehalten haben; ihre Hohe-

punkte erreichten diese Rechtsverletzun-
gen im Krieg 1939—45. (Dass es vornehm-
lich Deutschland war, das sich hier immer
wieder mit Schuld beladen hat, liegt nicht
zuletzt in der Tatsache begriindet, dass
die deutschen Armeen in den drei letzten
grossen Kriegen regelmassig in der Rolle
der Besetzungsmacht standen, in der sie
das Mittel der Geiselnahme als Schutz-
mittel benltzten!) Aus dem Zweiten Welt-
krieg haben Befehle wie jener vom 16. Sep-
tember 1941 betreffend «Kommunistische
Aufstandsbewegung in den besetzten Ge-
bieten» (der den «Vergeltungstarif» fir ein
deutsches Soldatenleben auf 50 bis 100
Sowjetblirger festsetzte!), dann der ge-
furchtete «Nacht- und Nebelbefehl» vom
7. Dezember 1941 sowie der «Kommando-
Befehl» vom 18. Oktober 1942 traurige Be-
rihmtheit erlangt; sie haben mit Recht
in den grossen Kriegsverbrecherprozessen
eine bedeutende Rolle gespielt.

Gestlitzt auf die Erfahrungen des Zweiten
Weltkrieges, hat das Nachkriegsvélker-
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recht in der Geiselfrage eindeutige Klar-
heit geschaffen. Das IV. Genfer Abkommen
von 1949 (iber den Schutz der Zivilperso-
nen in Kriegszeiten bestimmt in Artikel 3
Absatz 1 lit. b sowie in Artikel 34 ein-
deutig, dass das Nehmen von Geiseln
«jederzeit und jedenorts» verboten ist.
Zwar beurteilt sich das Verhalten des
damaligen Hauptmanns Defregger im Jahre
1944 nicht nach dem erst 1949 geschaffe-
nen Genfer Recht, das keine riickwirkende
Geltung hat. Dennoch war, wie dargelegt,
schon im Jahre 1944 das Verhalten der
deutschen Truppen nach der damaligen
Rechtslage eindeutig volkerrechtswidrig.

Aus der eingangs abgeleiteten Begriffs-
umschreibung der Geiselnahme als einer
vor Begehung einer befiirchteten Hand-
lungsweise eingeleiteten und angekiindig-
ten  Praventivmassnahme geht nun aller-
dings hervor, dass das Verhalten Defreg-
gers und seiner Truppe gar nicht als Gei-
seltétung im rechtlichen Sinn zu qualifizie-
ren ist. In dem italienischen Dorf Filetto
wurden nicht vorher unter Androhung ihrer
Erschiessung im Fall von Partisanenaktio-
nen festgenommene Geiseln getdtet, son-
dern es wurden als kollektive Strafmass-
nahme fiir begangene Handlungen von
Partisanen nachtréglich die gesamte méann-
liche Bevolkerung eines Dorfes umge-
bracht und die Hauser des Dorfes nieder-
gebrannt. Dies ist keine Geiselerschies-
sung im Rechtssinn, sondern ein reiner
brutaler Racheakt gegen die unschuldige
Zivilbevolkerung, fir die es keine Recht-
fertigung gibt. Denn selbst dann, wenn
man das Verhalten der deutschen Truppen
als rechtlich an sich zulassige Repressalie
gegen — damals noch — rechtswidrige
Partisanenaktionen anerkennen  wiirde,
misste in der Form und im Umfang der
Tat von Filetto ein Repressalienexzess
erblickt werden, fir den es niemals eine
Rechtfertigung geben kann. K.

DU hast das Wort

Kiinstlicher Graben

Die kirchlichen Bekenntnisse haben in den
letzten Jahren bemerkenswerte Wandlun-
gen durchgemacht. Von der Ansicht, dass
die eigene Konfession die alleinselig-
machende sei, ist man zumindest in der
Praxis abgekommen. Die Haltung Anders-
glaubigen gegeniiber geht augenfallig tber
die blosse Toleranz, die Duldung, hinaus:
Man besinnt sich heute mehr und mehr

11



	Militärische Grundbegriffe

